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1. Einleitung und Fragestellung 

Mit Bescheid vom 14. September 20221 ordnete das Bundesministerium für Wirtschaft und Kli-
maschutz (BMWK) nach § 17 Energiesicherungsgesetz (EnSiG)2 die Treuhandverwaltung durch 
die Bundesnetzagentur (BNetzA) hinsichtlich sämtlicher Stimmrechte aus den Geschäftsanteilen 
an der Rosneft Deutschland GmbH (RDG) und der Rosneft Refining & Marketing GmbH (RNRM) 
bis zum 15. März 2023 an. Hintergrund sind Gefahren für die deutsche Versorgungsicherheit im 
Energiesektor im Kontext des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Die Rosneft Foreign 
Project LLC mit Sitz in Russland hält sämtliche Anteile an der RNRM unmittelbar und an der 
RDG mittelbar über die Rosneft Holding Ltd. S.A. mit Sitz in Luxemburg. RDG und RNRM verei-
nen knapp 12 % der gesamten Erdölverarbeitungskapazität in Deutschland auf sich.  

Die RDG ist u.a. tätig in den Geschäftsbereichen: Einkauf, Logistik, Lagerung, Verarbeitung, Ver-
trieb und Handel mit Rohöl, Ölprodukten, Flüssiggas, Trockengas, Erdölchemie/Petrochemie, 
Elektroenergie und anderen Produkten aus der Erdölverarbeitung. Sie vertreibt auch Dienstleis-
tungen in der Erdöl- und Gasindustrie und ist im Einzelhandel mit Treibstoffen tätig. Die RDG 
hält Beteiligungen an der PCK Raffinerie GmbH in Schwedt/Oder (PCK-Raffinerie), an der Bay-
ernoil Raffineriegesellschaft mbH (Bayernoil-Raffinerie), an der Mineralölraffinerie Oberrhein 
GmbH & Co. KG (MiRO-Raffinerie) und an den Eigentümern verschiedener Ölleitungen. Sie lässt 
in den Raffinerien Erdöl verarbeiten und ist auch für den Vertrieb der in den Raffinerien produ-
zierten Mineralölprodukte verantwortlich.   

Die RNRM ist überwiegend in denselben Bereichen tätig. Als Servicegesellschaft unterstützt sie 
zudem die RDG mit standardisierten administrativen Leistungen.  

Die PCK-Raffinerie3 ist als größte Raffinerie in Deutschland ein zentrales Element im deutschen 
Kraftstoffsektor. Die Raffinerie verarbeitet jährlich 12 Millionen Tonnen Rohöl zu Kraftstoffen, 
Bitumen, Aromaten und Energie. Die Anteile an dieser Gesellschaft halten folgende Gesellschaf-
ter:  

- RDG: 37,5 % 

- Shell Deutschland GmbH: 37,5 % 

- AET Raffineriebeteiligungs-Gesellschaft mbH: 25 % 
(RNRM und Eni Deutschland GmbH)4 

 

1 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Ros-
neft/Az160922_B1.pdf?__blob=publicationFile&v=2. 

2 https://www.gesetze-im-internet.de/ensig_1975/EnSiG.pdf. 

3 https://www.pck.de/unternehmen#geschaeftsfelder. 

4 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Ros-
neft/Az160922_B1.pdf?__blob=publicationFile&v=2, S. 2.  

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Rosneft/Az160922_B1.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Rosneft/Az160922_B1.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.gesetze-im-internet.de/ensig_1975/EnSiG.pdf
https://www.pck.de/unternehmen#geschaeftsfelder
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Rosneft/Az160922_B1.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Rosneft/Az160922_B1.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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RDG und RNRM halten ihre Anteile an der Raffinerie unmittelbar oder, im Falle der RNRM, mit-
telbar (über die AET).5  

Das BMWK hat die Treuhandverwaltung am 15. März 2023 bis zum 10. September 2023 und am 
7. September 2023 bis zum 10. März 2024, d. h. um jeweils weitere sechs Monate, verlängert.6 
Derzeit prüft das BMWK, welche Regelungen in Bezug auf die unter Treuhandverwaltung stehen-
den Gesellschaften RDG und RNRM mit Wirkung ab dem 11. März 2024 zu treffen sind.  

Dieser Sachstand ordnet die Optionen der Verlängerung der Treuhand und der Enteignung der 
Unternehmen rechtlich ein. Eine abschließende Prüfung der Rechtmäßigkeit des Einsatzes dieser 
Instrumente ist nicht möglich, da der Sachverhalt aus öffentlichen Quellen nicht vollständig zu-
gänglich ist.  

2. Treuhandanordnung  

2.1. Gesetzesgrundlage 

Die erstmalige Anordnung der Treuhand ist auf § 17 Abs. 1 und 2 EnSiG gestützt. Diese Vor-
schriften lauten wie folgt:  

  „(1) Ein Unternehmen, das selbst oder durch verbundene Unternehmen […] Kritische Infra-
strukturen im Sinne von § 2 Absatz 10 des BSI-Gesetzes im Sektor Energie betreibt, kann un-
ter Treuhandverwaltung gestellt werden, wenn die konkrete Gefahr besteht, dass ohne eine 
Treuhandverwaltung das Unternehmen seine dem Funktionieren des Gemeinwesens im Sek-
tor Energie dienenden Aufgaben nicht erfüllen wird, und eine Beeinträchtigung der Versor-
gungssicherheit droht. 

  (2) Die Anordnung einer Treuhandverwaltung ist auf längstens sechs Monate zu befristen. Sie 
kann um jeweils bis zu sechs weitere Monate verlängert werden, wenn die Voraussetzungen 
nach Absatz 1 weiterhin vorliegen.“7 

2.2. Rechtsprechung  

Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 14. März 2023 die Rechtmäßigkeit der ersten 
Treuhandordnung vom 16. September 2022 bestätigt.8 Die Voraussetzungen des § 17 Abs. 1  
EnSiG hätten zum Zeitpunkt des Erlasses der Anordnung vorgelegen.  

 

5 Dem Sachverhalt liegt die Darstellung in den Treuhandanordnungen des BMWK zugrunde, abrufbar unter 
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Rosneft/start.html. 

6 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Rosneft/start.html. 

7 https://www.gesetze-im-internet.de/ensig_1975/EnSiG.pdf; Auslassung und Hervorhebung durch Verf. dieses 
Sachstands. 

8 Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 14. März 2023, Az.: 8 A 2.22, https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0. 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Rosneft/start.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Rosneft/start.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ensig_1975/EnSiG.pdf
https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0
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Die Gesellschaften seien als Betreiber der PCK-Raffinerie anzusehen. Als Raffinerie im Bereich 
Kraftstoff- und Heizölversorgung und aufgrund der über dem Schwellenwert von 420 000 Ton-
nen liegenden Menge an Erdölprodukten (10,3 Millionen Tonnen im Jahre 2021) sei diese als Kri-
tische Infrastruktur im Sinne der BSI-Kritisverordnung9 einzuordnen.  

Es habe auch die konkrete Gefahr bestanden, dass die Gesellschaften ihre dem Funktionieren 
des Gemeinwesens im Energiesektor dienenden Aufgaben nicht würden erfüllen können. Das Ge-
richt ging nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme davon aus, dass russisches Rohöl in Zukunft 
nicht mehr verlässlich beziehbar sein würde.10 RDG und RNRM hätten aber keine Bereitschaft ge-
zeigt, die Ölbezugsquellen rechtzeitig zu diversifizieren, um eine drohende Lieferunterbrechung 
leitungsgebundenen russischen Rohöls vorzubereiten. Unabhängig davon bestand die hinrei-
chende Wahrscheinlichkeit, dass die Gesellschaften ihre Geschäftstätigkeiten aus Gründen des 
Verhaltens ihrer Geschäftspartner nicht würden aufrechterhalten können.11 Obwohl die Tochter-
gesellschaften der russischen Rosneft nicht den EU-Sanktionen unterlägen, seien wesentliche Ge-
schäftspartner wie Zahlungsdienstleister oder Versicherer nicht mehr zu einer Zusammenarbeit 
bereit gewesen. Am 24. März 2022 habe das BMWK den Gesellschaften einen „Letter of Com-
fort“12 zur Verfügung gestellt, in dem es die Bedeutung der Gesellschaften für die Energieversor-
gungssicherheit hervorgehoben und klargestellt habe, dass sie nicht den EU-Sanktionen unterlä-
gen. Geschäftspartner hätten daraufhin etwas nachgelassen, die weitere „Zusammenarbeit auch 
über das sanktionsrechtlich Geforderte hinaus“ zu verweigern („Overcompliance“). Ab spätestens 
Mitte Juli 2022 hätte sich dieses Verhalten jedoch erneut verschärft.  

Zur drohenden Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit führte das Bundesverwaltungsge-
richt aus:  

  „Bei einem Ausfall des Versorgungsbeitrags der Tochtergesellschaften hätte die PCK-Raffine-
rie nicht mit der erforderlichen Mindestlast betrieben werden können. Dies hätte im gesam-
ten Nordosten des Bundesgebiets, insbesondere in der Region Berlin/Brandenburg, zu länger-
fristigen, erheblichen Versorgungsschwierigkeiten mit Rohölprodukten geführt und Kernbe-
reiche der Daseinsvorsorge, wie etwa die Wärmeversorgung großer Teile der dortigen Bevöl-
kerung, gefährdet. Gleiches wäre bei einem Zusammenbruch der Geschäftstätigkeit der beiden 
Tochtergesellschaften infolge der Mitte September 2022 weiterhin bestehenden Overcompli-
ance-Probleme zu erwarten gewesen. Dass diese Auswirkungen absehbar verlässlich durch 

 

9 https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kritisv/BSI-KritisV.pdf. 

10 Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 14. März 2023, Az.: 8 A 2.22, https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0, 
Rn. 53 ff.  

11 Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 14. März 2023, Az.: 8 A 2.22, https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0, 
Rn. 61 ff.  

12 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Rosneft/LetterOfCom-
fort.pdf?__blob=publicationFile&v=2. 

https://www.gesetze-im-internet.de/bsi-kritisv/BSI-KritisV.pdf
https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0
https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Rosneft/LetterOfComfort.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Rosneft/LetterOfComfort.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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kompensierende Versorgungsbeiträge anderer Unternehmen hätten abgewendet werden kön-
nen, ist weder geltend gemacht noch sonst erkennbar.“13 

3. Verlängerung 

3.1. Rechtsgrundlage 

Wenn die Voraussetzungen nach § 17 Abs. 1 EnSiG weiter vorliegen, ist die Treuhand nach § 17 
Abs. 2 S. 2 EnSiG um bis zu sechs Monate verlängerbar.  

3.2. Begründung der letzten Verlängerung durch das BMWK  

Das BMWK hatte die letzte Verlängerung vom 8. September 2023 u. a. wie folgt begründet:  

  „Nachdem Rosneft Deutschland und RN Refining & Marketing vor der Anordnung der Treu-
handverwaltung keine rechtzeitigen, ausreichenden Vorkehrungen getroffen hatten, um im 
Fall einer Lieferunterbrechung ihren Versorgungsbeitrag weiter leisten zu können, wurde im 
Rahmen der seit dem 16. September 2022 bestehenden Treuhandverwaltung die Rohölversor-
gung der PCK-Raffinerie durch Rosneft Deutschland und RN Refining & Marketing diversifi-
ziert. Russisches Rohöl darf gemäß Artikel 3m Verordnung (EU) 833/2014 seit dem 24. Juni 
2023 nicht mehr in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt werden. Eine Versorgung der 
Raffinerien der Rosneft Deutschland und der RN Refining & Marketing mit russischem Rohöl 
ist damit unmöglich. Die Versorgung der PCK-Raffinerie mit Rohöl internationaler Energieun-
ternehmen und -händler erfolgt derzeit vor allem per Pipeline über die Häfen Rostock und 
Danzig sowie mit kasachischem Rohöl über die Druschba-Pipeline. Seit dem Angriff Russ-
lands auf die Ukraine und den Erfahrungen mit der Belieferung und der Speicherung russi-
schen Erdgases ist die Zuverlässigkeit von Rohöllieferungen durch die Druschba-Pipeline je-
doch substanziell in Frage gestellt. So war zuletzt im Februar 2023 die Belieferung durch die 
Druschba-Pipeline unterbrochen.  

  Im Rahmen der Sachverhaltsermittlung ist deutlich geworden, dass ohne die Treuhandver-
waltung eine Belieferung der PCK-Raffinerie beeinträchtigt wäre, weil Rohölhändler 
und -transporteure eine Zusammenarbeit mit Rosneft Deutschland, RN Refining & Marketing 
und ihren Tochtergesellschaften sonst ablehnen. Es hat sich hinsichtlich der Versorgung mit 
Rohöl für die Raffinerien in Karlsruhe (MiRO-Raffinerie) und in Vohburg/Neustadt a. d. Do-
nau (Bayernoil-Raffinerie), an denen die Rosneft Deutschland beteiligt ist, ebenfalls gezeigt, 
dass eine Belieferung mit Rohöl ohne Treuhandverwaltung beeinträchtigt wäre. Zudem hat 
die Sachverhaltsermittlung deutlich gemacht, dass den drei Raffinerien Erdölprodukte der 
Rosneft Deutschland und der RN Refining & Marketing nicht mehr abgenommen würden. 
Diese Erkenntnisse rechtfertigen die Annahme, dass ohne eine Fortsetzung der Treuhandver-
waltung eine Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit eintreten wird.  

  Rosneft Deutschland und RN Refining & Marketing sind für eine verlässliche Versorgung der 
betroffenen Raffinerien weiterhin auf diversifizierte Lieferquellen angewiesen. Deshalb ist 

 

13 Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 14. März 2023, Az.: 8 A 2.22, https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0, 
Rn. 69.  

https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0
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eine Fortsetzung der unter der bestehenden Treuhandverwaltung der Rosneft Deutschland 
und RN Refining & Marketing betriebenen Diversifizierung der Rohölversorgung für den Ge-
schäftsbetrieb der Rosneft Deutschland und RN Refining & Marketing und damit der betroffe-
nen Raffinerien angesichts ihrer Bedeutung für die Sicherstellung der Versorgungssicherheit 
mit Blick auf die Versorgung mit Rohölprodukten in Deutschland erforderlich. Eine solche 
Diversifizierung der Rohöllieferungen wurde vor der Treuhandanordnung vom 14. September 
2022 weder durch Rosneft Deutschland, RN Refining & Marketing noch durch ihre russischen 
und luxemburgischen Muttergesellschaften nachhaltig und dauerhaft betrieben, noch ist sie 
ohne eine Treuhandverwaltung in ausreichendem Maße für sie möglich. Dies liegt maßgeb-
lich daran, dass Rohöllieferanten angesichts des drohenden Endes der Treuhandverwaltung 
und einer unklaren Zukunftsperspektive nach dem 10. September 2023 ihre Lieferbereit-
schaft daran knüpfen, dass die Treuhandverwaltung verlängert wird und die russischen und 
luxemburgischen Muttergesellschaften die Kontrolle über Rosneft Deutschland und RN Refi-
ning & Marketing nicht zurückerlangen. 

  […] Zentrale Vertragspartner von Rosneft Deutschland und RN Refining & Marketing knüpfen 
die Fortsetzung der Geschäftsbeziehung an das Bestehen einer Treuhandverwaltung über die 
beiden Unternehmen. Wesentliche Verträge von Rosneft Deutschland und RN Refining & 
Marketing enthalten Sonderkündigungsrechte für die jeweiligen Vertragspartner für den Fall, 
dass die Treuhandverwaltung ausläuft. Daher droht mit Auslaufen der Treuhandverwaltung 
eine erhebliche Einschränkung des Geschäftsbetriebs der Rosneft Deutschland und RN Refi-
ning & Marketing aufgrund von Overcompliance-Verhalten von Vertragspartnern, die be-
triebsnotwendige Dienstleistungen zur Verfügung stellen oder Rohöl zu liefern.“14 

3.3. Risiko der „schleichenden Enteignung“ 

Auch wenn die Voraussetzungen von § 17 Abs. 1 EnSiG auch nach dem 10. März 2024 weiter 
vorliegen, stellt sich die Frage, ob eine „Kettenverlängerung“ unbegrenzt möglich ist.  

Das Bundesverwaltungsgericht hat im Hinblick auf die erste Treuhandanordnung eine Enteig-
nung oder Maßnahme mit gleichartigen Auswirkungen und damit einen möglichen Verstoß gegen 
das Sowjetisch-Deutsche Investitionsschutzabkommen verneint. Ohne Übertragung der Vermö-
gensgegenstände auf einen anderen Rechtsträger werde die Renditegrundlage der Gesellschaften 
nicht beeinträchtigt. Die Inhaberstellung der Gesellschafter und deren Bezugsrechte blieben un-
berührt. Zudem sei die Anordnung auf einen kurzen Zeitraum befristet. Die Verlängerungsmög-
lichkeit ändere an der Beurteilung nichts. Bei der Überprüfung der jeweils letzten Anordnung sei 
dennoch zu berücksichtigen,  

  „dass deren Anknüpfung an vorhergehende Anordnungen den Zeitraum der Eigentumsbe-
schränkung verlängert und, bei entsprechend langer Gesamtdauer, die Schwelle zur enteig-
nungsgleichen Wirkung überschreiten kann.“15 

 

14 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Ros-
neft/Az08092023B1.pdf?__blob=publicationFile&v=2, S. 2 f.  

15 Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 14. März 2023, Az.: 8 A 2.22, https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0, 
Rn. 109, Hervorhebungen durch Verf. 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Rosneft/Az08092023B1.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Rosneft/Az08092023B1.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Sachstand 
WD 5 - 3000 - 032/24 

Seite 9 

Eine zeitliche Grenze für eine solche „schleichende Enteignung“16 nennt das Bundesverwaltungs-
gericht nicht. Würden sich die tatsächlichen Verhältnisse in absehbarer Zeit aber nicht dahinge-
hend ändern, dass die Gesellschaften aus der Treuhand entlassen werden könnten, ohne die 
Zwecke des § 17 EnSiG zu gefährden, dürfte die Treuhand, ein von der gesetzgeberischen Inten-
tion her eher vorübergehendes Instrument,17 jedoch zunehmend einer schleichenden Enteignung 
gleichkommen.18 Welche Voraussetzungen für eine solche schleichende Enteignung gelten wür-
den, also z. B. die Voraussetzungen des § 18 EnSiG, hat das Bundesverwaltungsgericht nicht aus-
geführt. 

4. Enteignung  

4.1. Rechtsgrundlage 

Statt einer weiteren Verlängerung der Treuhand ließe sich diese durch eine Enteignung nach § 18 
EnSiG ablösen. Dabei gälte nach § 18 Abs. 4 EnSiG:  

  „Die Enteignung ist nur zulässig, wenn sie zur Sicherung des Funktionierens des Gemeinwe-
sens im Sektor Energie und zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit erforderlich ist 
und eine zeitlich begrenzte Treuhandverwaltung nach § 17 nicht hinreichend geeignet ist, 
diesen Zweck zu erfüllen.“  

§ 18 Abs. 3 EnSiG setzt im Gegensatz zu § 17 Abs. 1 EnSiG keine „konkrete Gefährdung“ voraus. 
Wie bei § 17 Abs. 1 EnSiG ist Ziel die „Sicherung“ des Funktionierens des Gemeinwesens und 
die „Aufrechterhaltung“ der Versorgungssicherheit. Eine Enteignung dürfte damit auch der mit-
tel- bis langfristigen Stabilisierung oder Neuausrichtung des Unternehmens dienen können.19 
Dazu könnte auch eine langfristige Perspektive in der Form einer verlässlichen Eigentümerstruk-
tur zählen. 

4.2. Keine milderen Mittel 

4.2.1. Treuhand 

Eine Enteignung darf immer nur letztes Mittel sein. Zuvor sind mildere Mittel auszuschöpfen.20 
§ 18 Abs. 3 EnSiG setzt voraus, dass die zeitlich begrenzte Treuhand nicht ausreicht, das Funkti-
onieren des Gemeinwesens im Sektor Energie und die Versorgung zu sichern:  

 

16 Vgl. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 14. März 2023, Az.: 8 A 2.22, 
https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0, Rn. 109. 

17 https://dserver.bundestag.de/btd/20/015/2001501.pdf, S. 36. 

18 Vgl. dazu auch Fölsing, NVwZ 2023, 1, 7; Schlegel, EnK-Aktuell 2023, 010208. 

19 Schlegel/Zdziarstek, EnK-Aktuell 2023, 010117. 

20 https://dserver.bundestag.de/btd/20/015/2001501.pdf, S. 37.  

https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0
https://dserver.bundestag.de/btd/20/015/2001501.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/015/2001501.pdf
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  „Eine Treuhandverwaltung wird regelmäßig im Verhältnis zur Enteignung ein milderes Mittel 
sein. In Fällen, in denen eine Treuhandverwaltung oder ein anderes milderes Mittel, wie ein 
alternativer Erwerb nicht geeignet erscheinen, kann eine Enteignung auch unmittelbar erfol-
gen. Auch kann eine Enteignung erfolgen, wenn die Treuhandverwaltung ihren Zweck nur 
erfüllen könnte, wenn sie auf Dauer angelegt wäre.“21 

Geht man davon aus, dass die für die Treuhand zugrundeliegenden Tatsachen fortbestehenden, 
würde eine Aufhebung die Versorgungssicherheit beeinträchtigen. Die Geschäftspartner der unter 
Treuhand stehenden Gesellschaften machen ihre Lieferbereitschaft ausweislich der Begründung 
der Anordnung davon abhängig, dass die Muttergesellschaften die Kontrolle über die RDG und 
die RNRM nicht zurückerlangen. An dieser Haltung dürfte sich in absehbarer Zeit nichts ändern. 
Hier dürfte der vorgenannte Gedanke aus der Gesetzesbegründung eingreifen, wonach eine Ent-
eignung erfolgen kann, wenn die Treuhandverwaltung ihren Zweck nur auf Dauer erfüllt, also als 
schleichende Enteignung.  

4.2.2. Übertragung von Vermögensgegenständen 

Die Übertragung einzelner Vermögensgegenstände nach § 17b Abs. 1 EnSiG könnte gegenüber ei-
ner Enteignung der Gesellschaften ein milderes Mittel sein. Ein solcher Vermögensgegenstand 
wäre z. B. der Anteil der RDG und RNRM an der PCK-Raffinerie.  

Der Unterschied zur Enteignung ist wie folgt: Bei der Enteignung werden Anteile an den Unter-
nehmen entzogen, die kritische Infrastruktur betreiben (§ 18 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EnSiG).22 Laut Bun-
desverwaltungsgericht gelten die RDG und RNRM als Betreiber. Bei einer Enteignung nach § 18 
EnSiG unterlägen damit sämtliche Anteile dieser Unternehmen staatlichem Zugriff.23 Im Gegen-
satz dazu betrifft § 17b lediglich einzelne Vermögensgegenstände, also z. B. die kritische Infra-
struktur.24  

§ 17b Abs. 1 EnSiG knüpft an das Bestehen einer Treuhand an:  

  „(1) Bei einem Unternehmen, das […] unter Treuhandverwaltung gestellt ist, kann die in § 17 
Absatz 4 Nummer 2 benannte Stelle des Bundes [hier: die BNetzA] eine Übertragung von 
Vermögensgegenständen über § 17 Absatz 5 Satz 2 hinaus anweisen, wenn  

  1. die Übertragung erforderlich ist zur Sicherung des Funktionierens des Gemeinwesens im 
Sektor Energie sowie zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit und  

 

21 https://dserver.bundestag.de/btd/20/015/2001501.pdf, S. 37.  

22 Vgl. auch Kment, NJW 2022, 2302, 2303.  

23 https://www.bundestag.de/resource/blob/940276/f1bcd2f141b83ca13b8be512832b12fd/Zusammenstel-
lung_der_Stellungnahmen.pdf, Stellungnahme des Sachverständigen Dr. Hermann Müller, S. 2. 

24 https://www.bundestag.de/resource/blob/940276/f1bcd2f141b83ca13b8be512832b12fd/Zusammenstel-
lung_der_Stellungnahmen.pdf, Stellungnahme des Sachverständigen Dr. Hermann Müller, S. 2. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/015/2001501.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/940276/f1bcd2f141b83ca13b8be512832b12fd/Zusammenstellung_der_Stellungnahmen.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/940276/f1bcd2f141b83ca13b8be512832b12fd/Zusammenstellung_der_Stellungnahmen.pdf
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  2. die bestehende Treuhandverwaltung nach § 17 nicht hinreichend geeignet ist, diesen 
Zweck zu erfüllen. […] 

  (2) Begünstigte der Übertragung im Sinne des Absatzes 1 können der Bund und private oder 
öffentliche Unternehmen sein. Der übertragene Vermögensgegenstand darf nur für den in Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 bezeichneten Zweck verwendet werden. […]“25 

Vor Einfügung des § 17b in das EnSiG26 war eine Übertragung von Vermögensgegenständen von 
unter Treuhandverwaltung stehenden Unternehmen nur zulässig, wenn dies zum Werterhalt des 
Unternehmens erforderlich gewesen war. Mit dem § 17b EnSiG ist eine solche Übertragung nun 
auch möglich, wenn die Sicherung des Gemeinwesens im Sektor Energie sowie die Aufrechter-
haltung der Versorgungssicherheit dies erfordern. Der Gesetzgeber hatte dabei gerade auch die 
PCK-Raffinerie und die daran von RDG und RNRM gehaltenen Anteile im Blick.27  

Es erscheint fraglich, inwieweit allein ein Verkauf dieser Anteile über § 17b EnSiG die Versor-
gungssicherheit gewährleisten würde. Ausweislich der Begründungen des BMWK ist der Versor-
gungsbeitrag der Gesellschaften nicht nur im Hinblick auf die PCK-Raffinerie relevant, sondern 
noch bedeutender. So geht es z. B. auch um den Betrieb weiterer Raffinerien, wie der MiRO-Raffi-
nerie und der Bayernoil-Raffinerie. Das BMWK hielt es daher nicht für ausreichend, nur die Be-
teiligungen der Rosneft an der PCK-Raffinerie zu kontrollieren, sondern hielt es für erforderlich, 
sämtliche Beteiligungen dieses Unternehmens in Deutschland abzusichern.28 

§ 17b setzt zudem einen lediglich privatrechtlichen Verkauf in Gang. Hierfür sind die zivilrecht-
lichen Vorschriften einzuhalten. Dies dürfte auch für privatrechtliche Vereinbarungen der be-
troffenen Unternehmen gelten.29 Innerhalb eines Unternehmensverbundes oder Konsortiums ein-
geräumte Vorkaufsrechte an den Anteilen wären zu beachten.30 Inwieweit solche Rechte Maß-
nahmen nach § 17b konterkarieren könnten, lässt sich hier mangels Detailinformationen nicht 
abschließend beurteilen. Für die Übertragung ist nach § 21 Abs. 4 S. 1 EnSiG eine Entschädigung 
zu leisten. Dabei verweist § 21 Abs. 4 teilweise auf die Regeln für die Entschädigung bei einer 
Enteignung nach § 18 (hierzu sogleich).  

 

25 Hervorhebungen und Auslassung durch Verf. dieses Sachstands.  

26 Gesetz vom 23. Juni 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 167). 

27 https://dserver.bundestag.de/btd/20/064/2006455.pdf. 

28 https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Ros-
neft/Az160922_B1.pdf?__blob=publicationFile&v=2, S. 4. 

29 https://www.bundestag.de/resource/blob/940276/f1bcd2f141b83ca13b8be512832b12fd/Zusammenstel-
lung_der_Stellungnahmen.pdf, Stellungnahme des Sachverständigen Dr. Hermann Müller, S. 2;  
Schlegel/Zdziarstek, EnK-Aktuell 2023, 010117. 

30 Vgl. hierzu z. B. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/energie-shell-steigt-bei-pck-raffinerie-schwedt-aus-
und-nun-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-231215-99-307380. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/064/2006455.pdf
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Rosneft/Az160922_B1.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/Treuhand/Rosneft/Az160922_B1.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundestag.de/resource/blob/940276/f1bcd2f141b83ca13b8be512832b12fd/Zusammenstellung_der_Stellungnahmen.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/940276/f1bcd2f141b83ca13b8be512832b12fd/Zusammenstellung_der_Stellungnahmen.pdf
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/energie-shell-steigt-bei-pck-raffinerie-schwedt-aus-und-nun-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-231215-99-307380
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/energie-shell-steigt-bei-pck-raffinerie-schwedt-aus-und-nun-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-231215-99-307380
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4.3. Entschädigung 

Für eine Enteignung wäre nach § 21 Abs. 1 S. 1 EnSiG eine Entschädigung zu leisten. § 21 Abs. 1 
S. 2 knüpft diese Möglichkeit jedoch daran, dass die Betroffenen Träger des Grundrechts aus 
Art. 14 Abs. 1 S. 1 Grundgesetz (Eigentumsgrundrecht) sein können. Ob dies bei staatlich be-
herrschten Gesellschaften (Beteiligungen Russlands und Qatars) der Fall ist, erscheint wegen des 
Fehlens einer grundrechtstypischen Gefährdungslage zweifelhaft.31 Nach § 21 Abs. 1 S. 3 EnSiG 
bleiben Verpflichtungen des Bundes aus völkerrechtlichen Verträgen unberührt. Insoweit wäre 
die Anwendung des im Verhältnis der Bundesrepublik zur Russischen Föderation weiterhin gel-
tenden Sowjetisch-Deutschen Investitionsschutzabkommens einschließlich der Ausnahmen von 
einer Entschädigungspflicht32 zu prüfen.33 Des Weiteren wäre auch Völkergewohnheitsrecht zu 
beachten.34 In diesem Zusammenhang könnte auch berücksichtigt werden, ob Rosneft zu der Ge-
fährdung der deutschen Energieversorgungssicherheit beigetragen hat.35  

*** 

 

 

31 Dazu https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0, Rn. 92; Holterhus/Siebrecht, JZ 2023, 321, 323. 

32 Vgl. zu solchen Ausnahmen Holterhus/Siebrecht, JZ 2023, 321, 326 f. 

33 Das Bundesverwaltungsgericht sieht die Treuhandanordnung als damit im Einklang stehend, vgl. 
https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0, Rn. 109. 

34 Vgl. zu den (völkerrechtlichen) Rechtfertigungsansätzen für eine entschädigungslose Enteignung im Einzelnen 
Holterhus/Siebrecht, JZ 2023, 321 ff. 

35 Vgl. dazu https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/warum-das-bundeswirtschaftsministerium-eine-
enteignung-von-rosneft-deutschland-prueft-19512386.html; https://www.bundestag.de/re-
source/blob/940276/f1bcd2f141b83ca13b8be512832b12fd/Zusammenstellung_der_Stellungnahmen.pdf, Stel-
lungnahme des Sachverständigen Dr. Patrick Abel, S. 3; Holterhus/Siebrecht, JZ 2023, 321, 328. Vgl. hierzu 
auch das Bundesverwaltungsgericht zum aus ex-ante-Sicht drohenden Abzug von Kapital aus den Gesellschaf-
ten, um Lieferunterbrechungen vorzubereiten, https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0, Rn. 55 ff.  

https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0
https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/warum-das-bundeswirtschaftsministerium-eine-enteignung-von-rosneft-deutschland-prueft-19512386.html
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/warum-das-bundeswirtschaftsministerium-eine-enteignung-von-rosneft-deutschland-prueft-19512386.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/940276/f1bcd2f141b83ca13b8be512832b12fd/Zusammenstellung_der_Stellungnahmen.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/940276/f1bcd2f141b83ca13b8be512832b12fd/Zusammenstellung_der_Stellungnahmen.pdf
https://www.bverwg.de/140323U8A2.22.0
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